
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1995/5/10 9ObA50/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.05.1995

Norm

MRG §1 Abs2 Z2

Rechtssatz

"Personalwohnung der ÖBB". Fortbestehen des Mietvertrages kraft der Nachwirkung des Dienstverhältnisses für die

Ausnahmebestimmung unschädlich: Räumung durch Sohn des verstorbenen Bediensteten.

Entscheidungstexte

9 ObA 50/95

Entscheidungstext OGH 10.05.1995 9 ObA 50/95

Schlagworte

SW: Arbeitsverhältnis
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